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RÜCKBLENDE 
DIW WOCHENBERICHT VOR 70 JAHREN

Die westdeutsche Konjunktur Mitte April 1956

Die Finanzierungsbedingungen der für die Beibehal-
tung einer höchstmöglichen (realen) Fortschrittsrate not-
wendigen Investitionen haben sich zweifellos verschlech-
tert. Bisher hat die Wirtschaft diese von der Wirtschafts-
politik zum Teil bewußt gewollte (restriktive Geld- und 
Kreditpolitik), zum Teil aber durch den Marktmechanis-
mus selbst ausgelöste und bedingte Erschwerung der von 
der Kreditangebotsseite gestellten Bedingungen ohne 
Beeinträchtigung ihrer Investitionsneigung bewältigt. Der 
auf die Kreditnachfrage der Wirtschaft entfallende Teil 
des Kreditvolumens hat gerade in den vergangenen bei-
den Monaten wieder verstärkt zugenommen, wobei aller-
dings einiges dafür spricht, daß dieser Kreditzuwachs, 
der besonders bei den Kurzkrediten sehr ausgeprägt war, 
weniger zur Finanzierung neuer Investitionsvorhaben als 
zur Finanzierung von Steuern und sonstigen Abgaben 
an die Öffentliche Hand, vor allem aber auch zur Über-
brückung der durch die starke Frostperiode bedingten 
Erzeugungs- und Ertragsausfälle verursacht worden war.

Aus dem DIW Wochenbericht Nr. 16 vom 20. April 1956

cb CC BY 4.0

http://www.diw.de
mailto:kundenservice%40diw.de?subject=
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http://www.diw.de/wb-anmeldung
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Private Vorsorge erreicht Geringverdienende, Mieter*innen und Menschen mit geringerer Bildung seltener – 
und verstärkt so Ungleichheiten, die die gesetzliche Rente nicht ausgleicht

RIESTER
VERTRAG

Rente

15,5 Millionen
Riester-Verträge

bei circa

 45,5 Millionen
Erwerbstätigen Gesamtbevölkerung

Riester-Sparer*innen

Einkommen

Riester-Sparer*innen im Alter von 17 bis 65 Jahren im Vergleich zur Gesamtbevölkerung
In Prozent

1. Quintil
(niedrig)

2. Quintil 3. Quintil 4. Quintil 5. Quintil
(hoch)

Gesamtbevölkerung

Riester-Sparer*innen

Wohnform EigentumMiete

Gesamtbevölkerung

Riester-Sparer*innen

Bildung Schulabschluss Berufsausbildung Hochschulabschluss

41 59

57 43

1951 29

1460 27

15 21 27 307

18 20 21 2219

CC BY 4.0, creativecommons.org/licenses/by/4.0Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP, 2022 und 2023).
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ZITAT

„Das neu beschlossene Altersvorsorgedepot löst zwar ein paar Mängel der Riester-Rente, 

aber es macht auch mehrere Fehler. Zum Beispiel setzt es weiterhin auf Freiwilligkeit – 

dabei wissen wir, dass dies die notwendige Verbreitung einer zusätzlichen Altersvorsorge 

nicht hinreichend fördern wird.“ 

— Johannes Geyer —

AUF EINEN BLICK

Private und betriebliche Altersvorsoge ist 
zwischen den Einkommensgruppen ungleich 
verbreitet
Von Marcus Borlinghaus, Johannes Geyer und Peter Haan

•	 Verbreitung privater und betrieblicher Altersvorsorge bleibt in Deutschland weiterhin begrenzt 
und unterscheidet sich stark zwischen Bevölkerungsgruppen 

•	 Ergänzende Vorsorge erreicht Geringverdienende, Menschen mit Erwerbsunterbrechungen und 
Beschäftigte kleiner Betriebe deutlich seltener

•	 Dadurch werden bestehende Ungleichheiten in der gesetzlichen Rente verstärkt

•	 Ergänzende Vorsorge muss für alle zugänglich sein, um Versorgungslücken im Alter zu vermeiden 

•	 Ein verpflichtendes kapitalgedecktes System könnte auf betrieblicher Altersvorsorge aufbauen 
und kollektive, risikoabfedernde Elemente integrieren

http://www.diw.de/mediathek
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ABSTRACT

Neben der gesetzlichen Rentenversicherung sollen betriebli-

che und private Altersvorsorge zur Sicherung des Lebensstan-

dards im Alter beitragen. Neue Auswertungen des Sozio-oeko

nomischen Panels (SOEP) zeigen jedoch, dass zusätzliche 

Altersvorsorge in Deutschland weiterhin wenig verbreitet ist 

und sich stark zwischen Bevölkerungsgruppen unterschei-

det. Unter heutigen Rentner*innen beziehen nur wenige 

eine private Rente.  In der Erwerbsbevölkerung hat sich die 

Verbreitung von Riester-Verträgen seit Mitte der 2010er Jahre 

nicht mehr erhöht und ist zuletzt sogar gesunken. Zudem 

bestehen weiterhin deutliche Unterschiede in der Verbreitung 

nach Einkommen, Bildungsniveau und Migrationshintergrund. 

Deutlich verbreiteter ist die betriebliche Altersvorsorge, wobei 

auch hier erhebliche Unterschiede nach Geschlecht, Region, 

ehemaliger Branche und Betriebsgröße bestehen. Die Ergeb-

nisse zeigen, dass zusätzliche Altersvorsorge bislang nicht 

alle Haushalte erreicht und bestehende Unterschiede in der 

gesetzlichen Rentenversicherung verstärkt. Reformen der 

privaten und betrieblichen Altersvorsorge sollten daher darauf 

abzielen, insbesondere Gruppen mit bislang geringer Vorsorge 

stärker einzubeziehen. Gleichzeitig zeigen Umfragen eine 

breite gesellschaftliche Unterstützung für eine zentrale Rolle 

des Staates bei der Sicherung des Lebensstandards im Alter, 

was für eine systematischere Steuerung und klarere Ausge-

staltung der Vorsorgesäulen spricht.

Um die private Altersvorsorge zu stärken, hat der Bundes-
tag Ende März 2026 eine Reform der Riester-Rente beschlos-
sen.1 Kern ist ein neues Altersvorsorgedepot, über das Bür-
ger*innen künftig mit Aktien, Fonds und Exchange Tra-
ded Funds (ETF) sparen können – wahlweise bei privaten 
Anbietern oder über ein geplantes staatliches Depot. Flan-
kiert wird dies durch höhere Förderbeiträge, Vereinfachun-
gen bei der Förderung, einen Kostendeckel für Finanzpro-
dukte sowie eine Ausweitung des Kreises der Förderberech-
tigten auf Selbstständige.

Die Reform unterstreicht die Bedeutung der privaten Vor-
sorge und ihre ungenügende Verbreitung in Deutsch-
land. Gleichzeitig zeigt die Kontroverse über eine Halte-
linie von 48 Prozent des Nettorentenniveaus vor Steuern 
bei der gesetzlichen Rentenversicherung, wie entscheidend 
das Zusammenspiel der drei Säulen der Altersvorsorge – 
der gesetzlichen, betrieblichen und privaten Vorsorge – ist. 
Da das Rentenniveau der gesetzlichen Rentenversicherung 
heute ohnehin niedrig ist, sind für viele Haushalte zusätz-
liche Einkünfte im Alter notwendig, um den Lebensstan-
dard zu halten. Ohne ausreichende betriebliche und/oder 
private Vorsorge oder andere Ersparnisse sind mögliche wei-
tere Absenkungen des gesetzlichen Rentenniveaus kaum zu 
kompensieren.2

Frühere Studien haben bereits gezeigt, dass die Verbreitung 
der zusätzlichen Altersvorsorge weiterhin begrenzt ist und 
sich deutlich zwischen Gruppen unterscheidet.3 Dabei ist 
unter anderem der Unterschied zwischen Geburtskohor-
ten wichtig, da diese in unterschiedlichem Ausmaß von 
staatlicher Förderung, insbesondere bei der Riester-Rente, 

1	 Deutscher Bundestag (2026): Entwurf eines Gesetzes zur Reform der steuerlich geförderten 

privaten Altersvorsorge (Altersvorsorgereformgesetz). Bundestags-Drucksache 21/4088 

(11. Januar 2026).

2	 Hermann Buslei et al. (2019): Das Rentenniveau spielt eine wesentliche Rolle für das Armuts-

risiko im Alter. DIW Wochenbericht Nr. 21+22, 375–383 (online verfügbar, abgerufen am 31. März 

2026. Dies gilt auch für alle anderen Onlinequellen dieses Berichts, sofern nicht anders vermerkt).

3	 Vgl. dazu Johannes Geyer, Markus Grabka und Peter Haan (2021): 20 Jahre Riester-Rente – 

Private Altersvorsorge braucht einen Neustart. DIW Wochenbericht Nr. 40, 667–674 (online verfüg-

bar); Johannes Geyer (2012): Riester-Rente und Niedrigeinkommen: was sagen die Daten? Viertel-

jahreshefte zur Wirtschaftsforschung, 81(2), 165–180; Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

(2024): Alterssicherungsbericht 2024 (online verfügbar).

Private und betriebliche Altersvorsoge 
ist zwischen den Einkommensgruppen 
ungleich verbreitet
Von Marcus Borlinghaus, Johannes Geyer und Peter Haan

ALTERSVORSOGE
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profitieren konnten.4 In diesem Wochenbericht werden neue 
Daten des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) zur privaten 
Vorsorge und insbesondere zur Verbreitung von Riester-Ren-
ten ausgewertet und Ergebnisse zu betrieblicher Altersvor-
sorge zusammengefasst.5 Mit den neuen Daten können 
neben den Ansprüchen von Haushalten vor Renten eintritt 
auch die von Haushalten in der Rentenphase analysiert wer-
den. Um Reformen der Altersvorsorge, auch bei der priva-
ten und betrieblichen Rente, politisch umsetzen zu können, 
ist die Zustimmung in der Bevölkerung wichtig. Daher wer-
den auch Informationen über subjektive Einstellungen zur 
staatlichen Verantwortung für die Sicherung des Lebens-
standards im Alter ausgewertet. Die Analysen basieren auf 
SOEP-Daten von 2022 und 2023 (Kasten).

Private und betriebliche Renten bei 
Rentner*innen selten

Nur wenige Rentner*innen beziehen eine private Altersvor-
sorge. Laut dem Alterssicherungsbericht 2024 des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) erhalten acht 

4 Zu den Details der Riester-Rente siehe Geyer, Grabka und Haan (2021), a. a. O.

5 Dieser Wochenbericht ist im Rahmen des FNA-Forschungsprojekts „Ein Alterssicherungsindex 

für Deutschland“ (FNA-P-2024-02) entstanden.

Prozent der Männer und sechs Prozent der Frauen ab 65 Jah-
ren eine private Rente. Dazu zählt vor allem die seit 2002 ein-
geführte Riester-Rente.6 Aber auch private Rentenversicherun-
gen, fondsgebundene Vorsorgeprodukte wie ETF- oder Fonds-
sparpläne sowie die Basisrente (Rürup-Rente) können als 
private Altersvorsorge dienen.7 Auswertungen der SOEP-Da-
ten zeigen, wie sich die Bezieher*innen privater Renten (ab 
66 Jahren) sozioökonomisch zusammensetzen8 (Tabelle 1): 
Jüngere Rentner*innen, definiert als die Geburtsjahrgänge 
1952 bis 1956, sind unter den Beziehenden deutlich häufiger 
vertreten als unter allen Rentner*innen, da ältere Jahrgänge 
kaum Riester-Verträge abgeschlossen haben. Obwohl die Jahr-
gänge 1952 bis 1956 nur etwa ein Drittel der Bevölkerung ab 
66 Jahren ausmacht, entfallen auf sie 48 Prozent der privaten 
Renten und 71 Prozent der Riester-Renten. Sie konnten die 
staatlich geförderte Altersvorsorge länger nutzen.

6 Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2024), a. a. O.

7 Soweit es sich bei der Altersvorsorge um allgemeines Vermögen handelt, das nicht als Leib-

rente ausgezahlt wird, ist es nicht einfach, dies in den Daten zu identifizieren. Das trifft beispiels-

weise auch auf Verträge zu, etwa bei Lebensversicherungen oder Riester-Renten, die Kapitalaus-

zahlungen ermöglichen. Allerdings erfüllt reine Kapitalbildung auch keine Versicherungsfunktion 

gegen Langlebigkeit, sodass es gerechtfertigt erscheint, den Begriff der Vorsorge hier nicht zu weit 

zu dehnen.

8 Bei der Analyse werden Personen mit einer Erwerbsminderung nicht berücksichtigt. Die Ver-

breitung der privaten Vorsorge fällt bei dieser Gruppe noch geringer aus.

Kasten

Datengrundlage

Die Analysen dieses Wochenberichts basieren überwiegend auf 

Daten des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP; Version v40.1). 

Das SOEP ist eine seit 1984 jährlich durchgeführte, repräsentative 

Längsschnittbefragung privater Haushalte in Deutschland, die vom 

Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) koordiniert 

wird. In der Studie werden jährlich rund 30 000 Personen in rund 

20 000 Haushalten zu ihren Lebensbedingungen befragt. Die Befra-

gung erfasst eine breite Palette sozioökonomischer Informationen, 

darunter Erwerbstätigkeit, Einkommen, Bildung, Haushaltsstruktur 

sowie Einstellungen und Erwartungen. Da dieselben Personen über 

viele Jahre hinweg wiederholt befragt werden, erlaubt das SOEP die 

Analyse individueller Lebensverläufe sowie gesellschaftlicher und 

wirtschaftlicher Entwicklungen im Zeitverlauf.1

Für die Analysen der Erwerbsbevölkerung wird das Befragungsjahr 

2022 verwendet, da in diesem Jahr Informationen über bestehen de 

Riester-Verträge erhoben wurden. Für die Analysen der Rentner*in-

nen wird das aktuellste verfügbare Befragungsjahr 2023 genutzt. 

Im SOEP beziehen sich viele Fragen auf die Situa tion im vorange-

gangenen Kalenderjahr. Daher wird das Alter der Befragten für die 

Auswertungen jeweils als Alter im Befragungsjahr minus ein Jahr 

definiert. Auf dieser Grundlage werden beispielsweise  Personen 

im Alter von 17 bis 65 Jahren als Bevölkerung im Erwerbsalter und 

Personen ab 66 Jahren als Rentner*innen klassifiziert.

1 Vgl. dazu die Internetseite zum SOEP-Datensatz v40r, DOI: 10.5684/soep.core.v40r (zuletzt 

 abgerufen am 12. März 2026).

Um die gewünschte Rolle und Verantwortung des Staates bei der 

Altervorsorge zu analysieren wird folgende Frage verwendet:

„Menschen haben verschiedene Vorstellungen davon, wofür 

der Staat verantwortlich sein sollte und wofür nicht. Sagen Sie mir 

bitte für jede der folgenden Aufgaben auf einer Skala von 0 bis 

10, wie sehr der Staat dafür verantwortlich sein sollte. 0 bedeutet, 

dass der Staat überhaupt nicht dafür verantwortlich sein sollte und 

10 bedeutet, dass er voll und ganz dafür verantwortlich sein sollte. 

Sollte der Staat dafür verantwortlich sein, einen angemessenen 

Lebensstandard im Alter sicherzustellen?“

Zusätzlich werden Informationen aus der Studie „Alterssicherung 

in Deutschland“ (ASID) verwendet. Die ASID ist eine im Auftrag 

des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) vom 

infas Institut für angewandte Sozialwissenschaften durchgeführte 

repräsentative Befragung zur Lebens- und Einkommenssituation 

älterer Menschen ab 60 Jahren in Deutschland. Die Erhebung 

basiert auf einer zufällig gezogenen Stichprobe aus den Einwoh-

nermelderegistern und erfasst detaillierte Informationen über Art, 

Höhe und Zusammensetzung der Alterseinkommen sowie über 

verschiedene Formen der Altersvorsorge. Die Analysen beziehen 

sich auf Personen im höheren Lebensalter und ermöglichen damit 

eine umfassende Betrachtung der Einkommenssituation im Ruhe-

stand.2

2 Vgl. dazu Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2025): Alterssicherung in Deutschland 

2023 (ASID 2023), Forschungsbericht 658 (online verfügbar).

https://www.doi.org/10.5684/soep.core.v40r
https://www.bmas.de/DE/Service/Publikationen/Forschungsberichte/fb-658-alterssicherung-in-deutschland-2023-schlussbericht.html
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Personen mit direktem Migrationshintergrund beziehen selte-
ner private Renten: Während zwölf Prozent aller Rentner*in-
nen nach Deutschland zugewandert sind, gilt dies nur für drei 
Prozent derjenigen mit privater Rente. Wohnungs- und Haus-
eigentümer*innen sind leicht überrepräsentiert: 60 Prozent 
der Personen mit privater Rente leben im Eigentum, vergli-
chen mit 54 Prozent aller über 66-Jährigen. Und 40 Prozent 
der Rentner*innen mit privater Vorsorge wohnen zur Miete – 
gegenüber 46 Prozent in der älteren Gesamtbevölkerung. Ein 
ähnliches Bild zeigt sich beim Bildungsniveau: Personen mit 
Hochschulabschluss stellen 38 Prozent der Beziehenden pri-
vater Renten – zwölf Prozentpunkte mehr als in der Grundge-
samtheit. Ob jemand Phasen von Arbeitslosigkeit erlebt hat, 
scheint wenn überhaupt nur geringfügig mit privaten Ren-
ten zu korrelieren.

Sehr deutlich ist die Überrepräsentation von Menschen mit 
hohen Einkommen: 37 Prozent der Bezieher*innen privater 
Renten gehören mit ihrem Einkommen zum obersten Ein-
kommensquintil – also zum Fünftel der älteren Bevölkerung 

mit den höchsten Einkommen –, während nur neun Pro-
zent aus dem einkommensschwächsten Fünftel stammen. 
Das verdeutlicht das allgemeine Muster: Sozioökonomisch 
bereits besser gestellte Menschen beziehen häufiger private 
Renten als benachteiligte.

Betriebliche Altersvorsorge ist unter 
Rentner*innen weit verbreitet

Laut Alterssicherungsbericht erhielten 2023 ein Drittel der 
Menschen ab 65 Jahren Leistungen aus einer betrieblichen 
Altersvorsorge. Männer profitieren mit 35 Prozent häufiger 
davon als Frauen mit 29 Prozent. In den westdeutschen Bun-
desländern (ohne Berlin) beziehen 35 Prozent der älteren 
Menschen solche Leistungen, in den ostdeutschen Ländern 
sind es nur 19 Prozent. Auffällig ist, dass in Westdeutschland 
Männer deutlich häufiger betriebliche Leistungen erhalten als 
Frauen (39 gegenüber 32 Prozent), in Ostdeutschland (inklu-
sive Berlin) es jedoch umgekehrt ist. Dort beziehen Frauen 
mit 20 Prozent etwas häufiger entsprechende Leistungen als 

Tabelle 1

Sozioökonomische Zusammensetzung der Beziehenden verschiedener privater Renten  
im Alter von 66 Jahren und älter
In Prozent

Anteil an allen  
Riester-Beziehenden

Anteil an allen Beziehenden 
 privater Renten ohne Riester

Anteil an allen Beziehenden 
 privater Renten inkl. Riester

Anteil an der Gesamtbevölkerung 
im Alter von 66 Jahren und älter

Geschlecht

Mann 52 64 59 44

Frau 48 36 41 56

Geburtsjahr

Vor 1945 3 39 23 34

1945 bis 1951 26 30 28 34

1952 bis 1956 71 31 48 32

Migrationshintergrund

Keiner 92 95 94 86

Direkter 5 2 3 12

Indirekter 3 3 3 1

Wohnform

Eigentum 60 60 60 54

Miete 40 40 40 46

Bildungsniveau

Schulabschluss 44 56 51 64

Berufsausbildung 16 8 11 9

Hochschulabschluss 40 36 38 26

Jahre in Arbeitslosigkeit

0 Jahre 63 77 71 67

Bis 1 Jahr 14 7 10 10

Mehr als 1 Jahr 23 17 19 22

Einkommen

1. Quintil 15 5 9 20

2. Quintil 21 15 18 20

3. Quintil 16 11 13 20

4. Quintil 19 26 23 20

5. Quintil 29 43 37 20

Anmerkungen: Personen mit direktem Migrationshintergrund sind im Ausland geboren und nach Deutschland zugewandert. Personen mit indirektem Migrationshintergrund sind in Deutschland 
geboren, haben aber mindestens ein im Ausland geborenes Elternteil. Beim Einkommen handelt es sich um das äquivalenzgewichtete Einkommen. 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP v40.1).

cb CC BY 4.0

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Männer mit 18 Prozent. Zu den Bezieher*innen einer betrieb-
lichen Altersvorsorge zählen auch jene, die Leistungen aus der 
Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes (ZÖD) beziehen. 
Das betrifft etwa 13 Prozent der über 65-Jährigen.9

Abschlüsse von Riester-Verträgen in der 
Erwerbsbevölkerung gehen zurück

Riester-Verträge sind unter Erwerbstätigen deutlich verbrei-
teter als bei Rentner*innen. Nach Angaben des BMAS gibt 
es derzeit 15,5 Millionen Riester-Verträge. Allerdings ist die 
Zahl seit dem Höchststand 2017 leicht rückläufig, und nicht 
alle Verträge werden aktiv bespart.10 Die Daten zeigen jedoch, 
dass die Riester-Rente für künftige Rentner*innen an Bedeu-
tung gewinnt: Einerseits steigt mit jüngeren Jahrgängen die 
Verbreitung, andererseits war die Ansparzeit länger.11

Die SOEP-Daten sind auch für die sozioökonomische Zusam-
mensetzung der derzeitigen Riester-Sparer*innen aufschluss-
reich (Abbildung 1). Untersucht wurden 17- bis 65-Jährige mit 
Riester-Verträgen, verglichen mit allen 17- bis 65-Jährigen in 
Deutschland. Frauen schließen etwas häufiger Riester-Ver-
träge ab (56 Prozent) als Männer (44 Prozent). Eltern mit Kin-
dern unter 13 Jahren sparen eher mit Riester als Personen, 
in deren Haushalt keine jüngeren Kinder leben. Das dürfte 
an der Kinderförderung bei Riester-Renten liegen. Beson-
ders stark vertreten sind die 46- bis 55-Jährigen: Sie machen 
31 Prozent der Riester-Sparer*innen aus, während ihr Anteil 
an der Gesamtbevölkerung nur 22 Prozent beträgt. Dagegen 
sind junge Menschen unterrepräsentiert, da viele während 
Ausbildung und Studium noch keine langfristigen Sparver-
träge abschließen. Auch verheiratete Personen und Wohnei-
gentümer*innen sparen überdurchschnittlich oft mit Riester. 
Zugewanderte sind unter den Sparer*innen seltener vertre-
ten als in der Gesamtbevölkerung. Ihr Anteil liegt bei nur elf 
Prozent, während sie 23 Prozent aller 17- bis 65-Jährigen ins-
gesamt ausmachen. Auch sind Menschen mit niedrigerem 
Bildungsgrad oder mit Phasen von Arbeitslosigkeit in ihrer 
Erwerbsbiografie seltener Riester-Sparer*innen. Wie bei den 
Rentner*innen zeigt sich auch hier eine Reproduktion beste-
hender Ungleichheiten: Nur sieben Prozent der Riester-Spa-
rer*innen gehören zu den einkommensschwächsten 20 Pro-
zent, während 30 Prozent aus dem obersten Einkommens-
quintil stammen. Die Verbreitung von Riester-Verträgen steigt 
mit dem Einkommen konstant an.

Verbreitung der betrieblichen Altersvorsorge 
unterscheidet sich deutlich

Etwa die Hälfte aller sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigten oder 37 Prozent aller 17- bis 65-Jährigen nutzen die 
betriebliche Altersvorsorge  – mehr als bei der privaten 

9 Vgl. dazu Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2024), a. a. O., 133.

10 Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2024), a. a. O., 136.

11 Das gilt unabhängig von der Qualität der Produkte. Verbreitung und Höhe der Auszahlung 

dürften deutlich steigen, auch wenn die Beitragsrendite bei vielen Verträgen schlecht ausfallen 

dürfte. Das ist ein Grund dafür, dass viele Verträge ruhen.

Abbildung 1

Sozioökonomische Zusammensetzung der Riester-
Sparer*innen im Alter von 17 bis 65 Jahren
Anteile in Prozent

 







   





  





 













































  







 









 

































  

  













 

 









  

 

  

  





Anmerkungen: Personen mit direktem Migrationshintergrund sind im Ausland geboren und nach Deutschland 
zugewandert. Personen mit indirektem Migrationshintergrund sind in Deutschland geboren, haben aber mindestens 
ein im Ausland geborenes Elternteil. Beim Einkommen handelt es sich um das äquivalenzgewichtete Einkommen.

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP v40.1).

cb CC BY 4.0

Ältere und einkommensstärkere Personen sorgen deutlich häufiger mit einem 
 Riester-Vertrag für das Alter vor.
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Vorsorge, in Kleinstbetrieben mit bis zu zehn Beschäftigten 
sind es lediglich 25 Prozent.14

Große Mehrheit erwartet vom Staat, den 
Lebensstandard im Alter zu sichern

Systeme zur Alterssicherung können unterschiedlich aus-
gestaltet sein und kombinieren häufig staatliche Versiche-
rung mit privater Vorsorge. Die Ausgestaltung der jeweili-
gen Säulen hängt von politischen Entscheidungen ab. So 
wird in Deutschland von verschiedenen Seiten ein deut-
licher Abbau der staatlichen Rentenversicherung gefor-
dert. Dabei stellt sich die Frage, ob dies eigentlich in der 
Bevölkerung auf Zustimmung stößt. Insbesondere ist es 
wichtig, wie der Staat als Garant für eine lebensstandard-
sichernde Altersvorsorge gesehen wird. Die SOEP-Daten 
zeigen, dass eine breite Mehrheit die staatliche Verant-
wortung als entscheidend ansieht (Abbildung 2). Weniger 
als zehn Prozent sieht die Sicherung des Lebensstandards 
eher als Eigenverantwortung. Der Anteil steigt etwas mit 
dem Alter an. Geringe Unterschiede gibt es zwischen Per-
sonen mit und ohne Riester-Vertrag. Selbst unter Perso-
nen mit Riester-Vertrag wird die staatliche Verantwortung 
höher bewertet als die Eigenverantwortung. Auch das Ein-
kommen spielt nur eine begrenzte Rolle. Allerdings nei-
gen Menschen mit niedrigem Einkommen stärker dazu, 
den Staat in der Pflicht zu sehen.

Fazit: Förderung der privaten und betrieblichen 
Vorsorge muss alle Haushalte erreichen

Die SOEP-Daten zeigen, wie gravierend die Lücken in der 
ergänzenden Altersvorsorge in Deutschland sind – und vor 
allem, wen sie treffen: Geringverdiener*innen und Personen 
mit Erwerbsunterbrechungen sind bei der privaten Alters-
vorsorge stark unterrepräsentiert, Beschäftigte in kleinen 
Betrieben bei der betrieblichen Altersvorsorge. Gleichzei-
tig sammeln diese Gruppen die geringsten Ansprüche in 
der gesetzlichen Rentenversicherung. Eine Absenkung des 
Rentenniveaus würde sie deshalb deutlich treffen. Seit Ein-
führung der Riester-Rente im Zuge der Rentenreform 2001 
hat keine Regierung diese Schieflage grundlegend korrigiert.

Auch die aktuelle Reformpolitik der Bundesregierung wird 
wohl zu keiner wirklich grundlegenden Veränderung führen. 
Das Altersvorsorgereformgesetz sieht vor, die Riester-Rente 
durch das Altersvorsorgedepot zu ersetzen. Viele Elemente 
des vorgeschlagenen Altersvorsorgedepots haben zwar das 
Potenzial, die Verbreitung der privaten Altersvorsorge zu 
stärken. Positiv hervorzuheben ist die Einführung eines staat-
lichen Standarddepots – allerdings ist die Kostengrenze von 
einem Prozent immer noch ziemlich hoch. Auch der Weg-
fall der Beitragsgarantie ist grundsätzlich sinnvoll: Er ermög-
licht renditestärkere Anlagestrategien und macht das Pro-
dukt langfristig attraktiver.

14 Siehe dazu auch Johannes Geyer und Ralf Himmelreicher (2021): Trotz Rechtsanspruch ist die 

Nutzung der Entgeltumwandlung sehr ungleich verbreitet. DIW Wochenbericht Nr. 4, 47–55 (online 

verfügbar).

Vorsorge.12 Die betriebliche Altersvorsorge ist unter Beschäf-
tigten jedoch ebenfalls ungleich verbreitet. Eine Befragung 
der Träger der betrieblichen Altersvorsorge zeigt deutliche 
Unterschiede nach Wirtschaftszweig und Betriebsgröße.13 
Beispielsweise liegt die Verbreitung im Kredit- und Versi-
cherungsgewerbe bei etwa 80 Prozent, während im Gast-
gewerbe nur 15 Prozent der Beschäftigten eine betriebliche 
Altersvorsoge haben. Ähnliche Unterschiede findet man 
nach der Größe des Betriebs: In Unternehmen mit 1 000 
und mehr Beschäftigten haben mehr als 85 Prozent diese 

12 Vgl. dazu Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2024), a. a. O., 125.

13 Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2024), a. a. O.

Abbildung 2

Einstellungen zur Verantwortung für den Lebensstandard 
im Alter
Anteile in Prozent

 































  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   













Anmerkungen: Aufgrund von Rundungen können sich die ausgewiesenen Anteile zu mehr oder weniger als 100 
Prozent summieren. Beim Einkommen handelt es sich um das äquivalenzgewichtete Einkommen. 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis des Sozio-oekonomischen Panels ( SOEP v40.1).

cb CC BY 4.0

Die breite Mehrheit der Bevölkerung sieht den Staat in der Verantwortung, den 
Lebensstandard im Alter zu sichern.
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Allerdings löst diese Reform das wichtigste Problem nicht.15 
Das System bleibt freiwillig, und freiwillige Systeme reprodu-
zieren die bekannten Muster der Inanspruchnahme. Daran 
ändert auch ein verpflichtend anzubietendes Standarddepot 
wenig. Problematisch ist auch, dass die Förderung Besserver-
dienende bevorteilt. Es ist zu vermuten, dass diese Gruppe 
häufig bereits in Form flexibler Anlageprodukte Vermö-
gensbildung betreibt und nun zusätzlich vom Staat dabei 
gefördert wird. Zudem fördert der Staat jetzt auch Auszah-
lungspläne, was am originären Zweck der Altersvorsorge 
vorbeigeht. Das System bleibt aufgrund vieler Stellschrau-
ben kompliziert und ob die staatliche Konkurrenz hier zu 
einer für die Verbraucher*innen günstigen Marktentwick-
lung führen wird, ist mehr als unsicher.

Auch die geplante Frühstartrente überzeugt als sozialpoli-
tische Antwort nicht. Der staatliche Zuschuss von monat-
lich zehn Euro für Kinder zwischen sechs und 18 Jahren ist 
angesichts der zu erwartenden Versorgungslücken im Alter 

15 Vergleiche Informationen zum Altersvorsorgereformgesetz auf dem Portal Sozialpolitik.

symbolisch gering. Entlastung, wenn überhaupt, käme erst 
in über 60 Jahren.

Besonders problematisch ist der politische Rahmen: Die 
Bundesregierung hat im Dezember 2025 eine Alterssiche-
rungskommission eingesetzt, die bis Mitte 2026 Empfeh-
lungen für eine umfassende Reform aller drei Säulen der 
Altersvorsorge erarbeiten soll. Es wäre sinnvoll gewesen, 
auf genau diese Empfehlungen zu warten, statt Fakten zu 
schaffen. So werden Weichen gestellt, die den Spielraum 
der Kommission von vornherein verengen, und das Kern-
anliegen einer sozial ausgewogenen Gesamtarchitektur der 
Alterssicherung wird erneut vertagt.

Was eine echte Reform leisten müsste, ist klar: Die ergän-
zende Altersvorsorge muss  strukturell für alle zugänglich 
sein – nicht nur für jene, die sich freiwillig entscheiden 
und es sich leisten können. Sinnvoll wäre ein verpflichten-
des kapitalgedecktes System. Das könnte beispielsweise an 
den bestehenden Modellen der betrieblichen Altersvorsorge 
ansetzen und kollektive Elemente in die zusätzliche Alters-
vorsorge integrieren, die die Risiken abfedern.

JEL: J32; H55

Keywords: Private Retirement Provision, Riester Pension, Inequality
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Das vollständige Interview zum Anhören finden Sie auf  
www.diw.de/interview

1. Herr Geyer, wie verbreitet sind private und betriebliche 

Renten in Deutschland? Da muss man differenzieren. Die 

Verbreitung der zusätzlichen Altersvorsorge in der Gruppe 

der Rentner*innen ab 66 Jahren ist bei beiden zusätzlichen 

Vorsorgearten gering. Bei den privaten Renten haben wir 

eine Verbreitung von unter zehn Prozent, wobei Männer et-

was häufiger private Renten bekommen, insbesondere in 

jüngeren Kohorten. Bei der betrieblichen Altersvorsorge 

liegen wir bei einer Verbreitung von ungefähr einem Drittel. 

Auch hier haben Männer häufiger eine betriebliche Alters-

vorsorge als Frauen. In der beruflich aktiven Bevölkerung 

hingegen gab es seit 2001 einen deutlichen Anstieg der 

zusätzlichen Altersvorsorge, insbesondere bei Riester-Ver-

trägen und der betrieblichen Altersvorsorge.

2. Welche Form der privaten Rente ist am häufigsten? Als 

private Rente ist die Riester-Rente am häufigsten, jedenfalls 

in den jüngeren Kohorten. Ansonsten gibt es ein Potpourri 

aus unterschiedlichen Vorsorgeverträgen aus der Zeit vor 

Riester. Das waren insbesondere Lebensversicherungen, die 

dann Annuitäten ausgezahlt haben. Aber die Kohorten, die 

Riester-Verträge abgeschlossen haben, gehen jetzt nach und 

nach in Rente.

3. Wie setzt sich die Gruppe der Bezieher*innen privater 

Renten zusammen, wenn man nach Alter, Geschlecht, 

Bildung und Einkommen unterscheidet? Man muss diffe-

renzieren zwischen denen, die bereits Rente bekommen und 

solchen, die noch sparen und vor der Rente stehen. Unter 

den Personen, die schon eine Riester-Rente beziehen, gibt es 

einen hohen Anteil von Menschen mit höherem Einkommen 

oder höherer Bildung. Der Anteil der jüngeren Kohorten, also 

der Geburtsjahrgänge 1952 bis 1956, ist dabei stark über-

repräsentiert, weil diese altersbedingt erst nach und nach 

in den Rentenbezug wachsen. Bei den privaten Renten ohne 

Riester-Renten zeigt sich eine noch stärkere soziale Selekti-

on, etwa beim Geschlecht. Ungefähr zwei Drittel der Männer 

und nur etwas mehr als ein Drittel der Frauen beziehen eine 

private Zusatzrente. Bei den Riester-Verträgen hingegen be-

trägt das Geschlechterverhältnis fast 50 zu 50. Auch haben 

Menschen mit höherer Bildung tendenziell häufiger eine 

private Vorsorge. Bei den Riester-Renten ist dieser Gradient 

nicht ganz so stark.

4. Wie sehen die im SOEP befragten Personen die Alters-

sicherungssysteme? Bevorzugen sie die staatlich orga-

nisierte Rentenversicherung oder die private Vorsorge? 

Wenn man die Menschen fragt, wer für den Lebensstand 

im Alter verantwortlich sein sollte, dann hält die überwie-

gende Mehrheit eine staatliche Beteiligung für angebracht. 

60 Prozent der Befragten, also mehr als die Hälfte, befürwor-

ten sogar eine vollständig staatliche Verantwortung. Nur ein 

Drittel plädiert für eine gemischte Vorsorge und befürwortet 

eine höhere Bedeutung auch der privaten Vorsorge. Und 

nur eine ganz kleine Minderheit von sieben Prozent sagt, die 

Vorsorge sollte im Wesentlichen in der Eigenverantwortung 

der Bürger*innen liegen.

5. Im März 2026 hat der Deutsche Bundestag die Reform 

der privaten Altersvorsorge beschlossen. Geht das 

Altersvorsorgereformgesetz in die richtige Richtung? 

Nein. Das Altersvorsorgedepot löst zwar ein paar Mängel der 

Riester-Rente, es räumt etwa mit den Garantien auf, aber es 

macht auch mehrere Fehler. Zum Beispiel setzt es weiterhin 

auf Freiwilligkeit – dabei wissen wir, dass dies die notwen-

dige Verbreitung einer zusätzlichen Altersvorsorge nicht 

hinreichend fördern wird. Die staatliche Förderung ist jetzt 

deutlich stärker als bei Riester davon abhängig, wie viel ich 

einzahle. Das heißt, dass Menschen mit hohem Einkommen 

leichter die volle Förderung bekommen als Menschen mit 

geringen Einkommen.

Das Gespräch führte Erich Wittenberg.

cb Der Artikel ist gemäß der Creative-Commons-Lizenz CC BY 4.0 nachnutzbar: 
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KOMMENTAR

DOI: https://doi.org/10.18723/diw_wb:2026-16-3

Der Fall der Schauspielerin Collien Fernandes hat die Debatte 

über Gewalt gegen Frauen erneut ins Zentrum der öffentlichen 

Aufmerksamkeit gerückt. Gewalt gegen Frauen ist weder Rand-

phänomen noch Privatsache, sondern Teil unserer gesellschaft-

lichen Realität. Es hat sich wieder gezeigt: Unsere institutio-

nellen und gesellschaftlichen Mechanismen reichen nicht aus, 

um Frauen wirksam zu schützen. Die Verantwortung dafür liegt 

nicht nur bei der Politik, sondern auch bei uns als Gesellschaft.

Gisèle Pelicot prägte den Satz: „Die Scham muss die Seite 

wechseln.“ Als Gesellschaft sollten wir dies ernst nehmen. Zu-

gespitzt formuliert: Wir sollten uns schämen. Es geht nicht nur 

um individuelles Fehlverhalten, sondern auch um strukturelle 

Bedingungen. Was leisten wir als Gesellschaft, um Frauen syste-

matisch vor Gewalt zu schützen?

Gewalt gegen Frauen tritt in unterschiedlichen Kontexten auf. 

Aus empirischen Studien wissen wir, dass ein erheblicher 

Teil im privaten Umfeld geschieht. Sie ist oft nicht öffentlich 

sichtbar, aber verknüpft mit ökonomischer Abhängigkeit, wenig 

Ausweichmöglichkeiten und hohen Hürden beim Zugang 

zu Hilfe. Gleichzeitig beeinflussen Erfahrungen im öffentlichen 

und digitalen Raum das Sicherheitsgefühl. Wer sich nicht sicher 

fühlt, ändert sein Verhalten, auch das zeigen empirische Stu

dien. Gewalt wirkt damit nicht nur unmittelbar, sondern schränkt 

auch gesellschaftliche Teilhabe ein.

Digitale Gewalt ist keine neue Form von Gewalt, sondern folgt 

oft bestehenden Mustern. Beleidigungen, Drohungen oder die 

Verbreitung intimer Inhalte folgen bekannten Mechanismen 

der Abwertung und Kontrolle, wie sie die Forschung im Bereich 

der häuslichen und partnerschaftlichen Gewalt beschreibt. Im 

digitalen Raum werden sie aber potenziell durch Reichweite 

und Anonymität verstärkt.

Die Bekämpfung von physischer und digitaler Gewalt gegen 

Frauen braucht ein Zusammenspiel mehrerer Ebenen. Die Poli

tik muss den rechtlichen Rahmen setzen. Dieser greift jedoch 

häufig erst, nachdem eine Gewalttat stattgefunden hat. Deshalb 

braucht es flankierende Maßnahmen der Prävention. Viele 

Vorschläge liegen vor, Erfahrungen aus anderen Ländern – 

etwa Spanien – zeigen, was wirken kann. Es sollte dabei um die 

institutionelle Ausgestaltung, Ressourcen, konsequente Straf-

verfolgung und klare Regulierung digitaler Räume gehen. Dazu 

kommen Rahmenbedingungen, die es Betroffenen erleichtern, 

Gewalt zu entkommen: ökonomische Unabhängigkeit, verläss

licher Opferschutz, niedrigschwellige Angebote.

Doch selbst die besten Gesetze ersetzen nicht die gesellschaft-

liche Verantwortung. Soziale Normen regeln, welches Verhalten 

toleriert oder sanktioniert wird. Derzeit deutet vieles darauf 

hin, dass digitale Gewalt von vielen Menschen ignoriert wird, 

bevor sie gemeldet wird. Studien und Berichte zeigen, dass 

Frauen jahrelang physisch oder digital Gewalt erfahren, bevor 

jemand einschreitet. Dunkelfeldstudien dokumentieren, dass 

sich nur ein Bruchteil der Frauen, die Opfer von physischer 

oder digitaler Gewalt werden, bei der Polizei meldet. Hier zeigt 

sich ein doppeltes Problem: Institutionen, die besser handeln 

müssten und gesellschaftliche Reaktionen, die zu spät oder gar 

nicht erfolgen.

Steigende Fallzahlen und wiederkehrende Debatten spiegeln 

also auch kollektive Versäumnisse wider. Es geht um politische 

Prioritäten, institutionelle Strukturen und darum, existierende 

wissenschaftliche Erkenntnisse umzusetzen. Opfer von Gewalt 

– egal, ob prominent oder nicht – sollten mit ihren Erfahrun

gen nicht allein gelassen werden. Es ist wichtig, dass jetzt po-

litische Prozesse angestoßen werden. Doch die Bekämpfung 

von Gewalt gegen Frauen bleibt eine gesamtgesellschaftliche 

Aufgabe. Sie wird nur Erfolg haben, wenn bestehende Hand-

lungsspielräume tatsächlich genutzt werden und institutionelle 

wie gesellschaftliche Reaktionen greifen.
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